Belehrung Arbeitslehrezentrum
Im Grundsatz gilt die schulische Hausordnung in vollem Umfang mit folgenden Ergänzungen:

1. Es ist nur der vorgeschriebene Weg zwischen Schule und ALZ bzw. zurück zu benutzen, die Straßenverkehrsordnung gilt dabei in vollem Umfang.

2. Das Gelände darf in den Pausen nicht verlassen werden.

3. Fachräume und Werkstätten dürfen nur in Begleitung der Lehrkräfte betreten werden.

4. Es gelten in den Werkstätten die jeweiligen Arbeits- und Brandschutzbestimmungen, über die im Detail gesondert belehrt wird.

5. Bei Feueralarm ist das Gebäude unverzüglich zu verlassen, alle haben sich am ausgewiesenen Stellplatz einzufinden.

6. Jede Verletzung ist dem Lehrer mitzuteilen und wird durch ihn im Unfallbuch vermerkt.

